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1. Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hat in seiner Sitzung 

am 20.03.2025 gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) den vor-

habenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6041, Dresden-Trachau, Schule 

Leipziger Straße/Pettenkoferstraße als Satzung beschlossen. Der vor-

habenbezogene Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren 

nach § 13a BauGB aufgestellt.

2. Der Flächennutzungsplan wurde gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 2 BauGB 

im Wege der Berichtigung angepasst. 

3. Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes bedarf nicht der Ge-

nehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde.

4. Der Geltungsbereich der 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

ist im nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt.

5. Die 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist in der Stadtver-

waltung der Landeshauptstadt Dresden, World Trade Center, Amt für 

Stadtplanung und Mobilität, Plankammer, 3. Obergeschoss, Zimmer 

3342, Freiberger Straße 39, 01067 Dresden, niedergelegt. Sie kann dort 

während der Sprechzeiten durch jedermann kostenlos eingesehen 

werden.

Dresden, 16. Mai 2025

Dirk Hilbert

Oberbürgermeister

2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

(in den Stadtgrenzen vom 1. Januar 1999)
Stadtbezirk Pieschen, Dresden-Trachau – 

Schule Leipziger Straße/Pettenkoferstraße
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